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Landwirte! Seid vorsichtig auf öffentlichen Straßen

Trotzdem der Bundesratsbeschluss vom 18. Juli 1961 über landwirtschaftliche

Motorfahrzeuge und Anhänger in Kraft steht, wird seinen Vorschriften
nicht durchwegs die nötige Beachtung geschenkt. Man sieht noch viele
Fahrer, die keinen Richtungsanzeiger mit sich führen, um besonders
bei siohthemmenden Lasten die Richtungsänderung nach links
anzuzeigen. Laut BRB vom 18. Juli 1961 muss das Abbiegen nach links
frühzeitig und deutlich durch Ausstrecken des Armes angezeigt werden.

Bei Anhängern mit sichthemmenden Ladungen muss das Abbiegen mit
einer Vorrichtung angezeigt werden. Als Minimalforderung zur
Richtungsanzeige gilt die W i n k k e 11 e.

Als weitere Varianten gelten:

Abb 1 :

Der Schwenkarm mit Rückblickspiegel.
Hersteller: Firma H. Dreyer& Co.,
K I e i n I ü t z e I SO.
Der Schwenkarm wird seitlich am Traktor
montiert; er kann auf 3 Längen ausgezogen

werden.

Abb. 2:

Das ausschwenkbare Blink- und Spiegelgerät

«Argus» empfiehlt sich besonders
für Betriebe, die oft öffentliche Strassen
benützen müssen. Hersteller: Hans
Zingg, Weinfelden TG.
(Mitglieder des Traktorverbandes erhalten

das Argusgerät zu einem Vorzugspreis.)

Wir machen sämtliche Führer von landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen
im Interesse der eigenen Sicherheit wie auch mit Rücksicht auf alle übrigen
Strassenbenützer darauf aufmerksam, das® den Vorschriften des
Bundesratsbesch lusses entsprechend Rechnung zu tragen ist und falls eine
Richtungsanzeige-Vorrichtung fehlt, diese sofort zu beschaffen ist. Wer diesen
Vorschriften zuwider handelt, macht sich nicht nur eindeutig strafbar,
sondern im Falle eines Unglückes auch schuldig.
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Abb. 3:

Ein weiteres Gerät, das
sich zur Zeit beim IMA in

Prüfung befindet, ist der
sehr leicht montierbare
«Bläsi-Schwenkarm».
Hersteller: Edgar B I ä -

si, Landmaschinen
und -Geräte, Här-
k i n g e n SO.

Landwirte!
Wendet Euch für alle Fragen der Unfallverhütung an die
Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirt'
schaft, IMA, Brugg AG, Tel. (056) 4 22 02 und 4 37 77

ALTHAUHO^trä

ALTHAUS
neuzeitliche Konstruktionen

solide Bauart

bequeme Handhabung

beste Arbeitsleistung

Pflugfabrik Ersigen / be
Tel. (034) 3 21 63
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